Gemeinde Musterland
Telefon: ++43 (0) 8901/2345

1234 Musterort, Musterstraße 567
E-Mail: gemeinde.musterland@aon.at 


Mo – Fr 8:00 bis 16:00

Herr/Frau/Firma
Datum: TT.MM.JJJJ

Zu- und Vorname

z. Hdn. Zu- und Vorname Vertreter

Zustelladresse mit
Geschäftszahl: GZ 1234/2009

PLZ und Ort
Sachbearbeiter: Zu- und Vorname


Telefon mit DW

Nachschauauftrag

Herr Zu- und Vorname hat eine Nachschau gemäß § 144 Bundesabgabenordnung (BAO) zu dulden und seinen Mitwirkungspflichten gegenüber folgenden mit der Nachschau beauftragten Personen nachzukommen:

Brigitte Musterfrau

Die Nachschau betrifft: 
Kommunalsteuer für den Zeitraum 3/2009 – 12/2009
Begründung

Gemäß § 144 Abs. 1 BAO kann die Abgabenbehörde für Zwecke der Abgabenerhebung bei Personen, die nach abgabenrechtlichen Vorschriften Bücher zu führen haben, Nachschau halten. Nachschau kann auch bei einer anderen Person gehalten werden, wenn Grund zur Annahme besteht, dass gegen diese Person ein Abgabenanspruch gegeben ist, der auf andere Weise nicht festgestellt werden kann.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen den Nachschauauftrag ist kein abgesondertes Rechtsmittel zulässig. 

Der Bürgermeister:

............................................

(Name des Bürgermeisters)

